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Kommentierung der DIN 1946-6 

 

Die DIN 1946-6 ist mit Ausgabedatum Dezember 2019 erschienen. Kommentierungen einer 

Norm haben sich bewährt, damit die Festlegungen von allen Beteiligten unmissverständlich ver-

standen werden, und die Norm einheitlich angewendet werden kann. 

Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) und der Bundesverband der Deutschen Heizungs-

industrie e. V. (BDH) werden die vorliegende Kommentierung unter Beteiligung des Obmannes 

des zuständigen DIN-Ausschusses regelmäßig aktualisieren und um aktuelle Fragestellungen 

erweitern. 

Kommentierungen zu folgenden Abschnitten der DIN 1946-6 liegen vor: 

1. Kommentar zu 8.3.6.2. Wärmedämmung des Luftleitungsnetzes 

2. Kommentar zu Tabelle 23 – Anforderungen für die Wärmedämmung von Luftlei-

tungen für erhöhte Anforderungen 

3. Kommentar zu 8.8. Inbetriebnahme und Übergabe 

4. Kommentar Gleichung (2) in 4.2.2. Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz 

5. Kommentar zur Tabelle 26 Luftgeschwindigkeiten im Luftleitungsnetz 

 

Weitere Hinweise und aktuelle Fassungen auf der Internetseite: www.kwl-info.de 

Onlinerechner zur Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme: 

https://updates.fgk.de/DIN_1946_6_Eingabe.php 

 

  

50 

http://www.kwl-info.de/
https://updates.fgk.de/DIN_1946_6_Eingabe.php


2 | FGK-Status-Report 50 – Wärmedämmung  © Fachverband Gebäude-Klima e. V. | Nr.: 359 – 01/2020 

1. Kommentar zu 8.3.6.2. Wärmedämmung des Luftleitungsnetzes 

1.1. Zu 8.3.6.2.1. Festlegung der Wärmedämmung 

Bei der Planung und Installation ist die Kategorie für die notwendige Wärmedämmung des Lei-

tungsnetzes unter Berücksichtigung der baulichen und energetischen Randbedingungen nach 

Tabelle 22 festzulegen und auszuführen. Zur Vermeidung von unnötigen Energieverlusten bei 

Anlagen mit Wärmerückgewinnung (Wärmeübertrager oder Wärmepumpe) sollten die Luftleitun-

gen nach Tabelle 23 gedämmt werden. 

Tabelle 22 – Kategorien für die Wärmedämmung des Luftleitungsnetzes 

Kategorie Beschreibung Anforderung 

W-K Kondensatvermeidung 

Grundanforderung 

Luftleitungen für Zu- und Abluft innerhalb der thermi-
schen/beheizten Hülle (Raumtemperatur > 18 °C):  

Keine Wärmedämmung 

Andere Luftleitungen innerhalb der thermischen 

Hülle bis 3 m Länge: 

Mindestdämmdicke 20 mm (λ = 0,038 W/(m ⋅ K)) 

Alle anderen Luftleitungen: 

Wärmedämmung nach Kategorie W-E 

Für Luftheizanlagen sind die Anforderungen des 
Energieeinsparrechtes zu beachten 

W-E Vermeidung von Energieverlusten 

Empfehlung 

Wärmedämmung nach Tabelle 23 

W-I Individuelle Berechnung Individuelle Berechnung der Wärmedämmung für 
das Leitungsnetz nach 8.3.6.2.2. 

 

Kommentierung: 

Bei der Planung und Installation ist eine der drei zur Auswahl stehenden Kategorien (Spalte 1, 

Tabelle 22) festzulegen und auszuführen (W-K oder W-E oder W-I). Wenn zum Beispiel die Ka-

tegorie W-I gewählt wird, sind die Anforderungen der Kategorien W-K oder W-E nicht relevant. 

1.2. Kommentar zu 8.3.6.2.2. Individueller Nachweis für die Wärmedämmung 

Ein eventueller rechnerischer Nachweis der Eignung der Wärmedämmung ist entsprechend der 

anerkannten Regeln der Technik, z. B. DIN EN ISO 12241 bzw. VDI 2055 Blatt 1, unter Beach-

tung der folgenden Randbedingungen zu führen: 

▪ Kalte Leitungen: An der Außen-Oberfläche sollte eine Luftfeuchte von 80 % nicht überschrit-

ten werden. Als erste Näherung sollte die Oberflächentemperatur bei maximalem Volumen-

strom innerhalb der thermischen Hülle nicht unter 15 °C liegen. 

▪ Warme Leitungen: An der inneren Oberfläche sollte eine Luftfeuchte von 80 % nicht über-

schritten werden. Als erste Näherung darf die Oberflächentemperatur in Abluftleitungen und 

bei Feuchterückgewinnung in Zuluftleitungen bei minimalem Volumenstrom (Teillast-/Feuch-

teschutzbetrieb) am Ende der Leitung nicht unter 14 °C liegen. 

▪ Außenlufttemperatur −14 °C; gilt auch als Rechenwert in Räumen < 0 °C. 
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▪ Energetischer Aspekt: Die Änderung der Lufttemperatur in der Leitung sollte bei reduzierter 

Lüftung für die empfohlene Dämmung nicht mehr als 1 K, für die Mindestdämmung nicht 

mehr als 2 K betragen. 

▪ Vereinfachender Standardansatz: αi = 13 W/(m2K), αa,Konvektion = 3 W/(m2K). 

Kommentierung: 

Mit dem Begriff anerkannte Regeln der Technik ist an dieser Stelle gemeint, dass im Rahmen 

der planerischen Verantwortung geeignete Methoden ausgewählt werden können, die für den 

geforderten individuellen Nachweis geeignet sind. Von den aufgezählten Randbedingungen kann 

bzw. muss abhängig von Einbausituation und Umgebungsbedingungen (z. B. zu erwartende Au-

ßentemperatur) im Rahmen der planerischen Verantwortung unter Beachtung der Ziele (Konden-

sationsfreiheit und gewünschte Energieeinsparung) abgewichen werden.  

Unabhängig von den sich ergebenden Dämmstärken ist die energetische Bewertung entspre-

chend EnEV (z. B. DIN V 18599 Teil 6) durchzuführen.  

Für Luftheizanlagen sind die Mindestanforderungen EnEV/GEG einzuhalten. 
 

2. Kommentar zu Tabelle 23 – Anforderungen für die Wärmedämmung von Luftleitun-

gen für erhöhte Anforderungen 

In der ersten Spalte der Tabelle 23 (Kategorie W-E) taucht der Begriff „Außenluft AUL (dampf-
dicht)“ auf.  

Für den hier verwendeten Begriff "dampfdicht" können keine Definitionen aus anderen Bereichen 

(z. B. DIN 4108-3) herangezogen werden. Vielmehr ist er zu sehen als eine Lösungsmöglichkeit 

zur Erreichung des Schutzziels, Schäden durch Kondensat und Korrosion zu vermeiden. Sofern 

eine schadensunkritische Aufnahme von Feuchte die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung signifi-

kant beeinflusst, ist dies zu berücksichtigen.  

Für die Dämmung kalter Luftleitungen haben sich z. B. bewährt: 

▪ Geschlossenporige (Schaum-)dämmung mit hohem Diffusionswiderstand als Dämmung me-

tallener Leitungen. 

▪ Leitungen mit geringem Diffusionswiderstand, die zur kalten Seite hin offen sind, so dass 

eine diffundierende Feuchte an den Außenluftvolumenstrom abgegeben werden kann. 
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3. Kommentar zu 8.8. Inbetriebnahme und Übergabe 

3.1. Kommentar zu 8.8.4. Funktion 

Die Funktion der Lüftungsanlage ist durch Funktionsprüfungen und -messungen nachzuweisen. 

Es wird unabhängig vom Lüftungssystem eine Überprüfung der Luftdichtheit/Luftdurchlässigkeit 

des Gebäudes bzw. der Nutzungseinheiten nach DIN EN 13829:2001-02 bzw. nach 

DIN EN ISO 9972:2018-12 empfohlen. 

Für Funktionsprüfungen/-messungen müssen folgende Parameter gemessen und protokolliert 

werden: 

▪ Zu- und Abluftvolumenströme bei Nennlüftung an allen Luftdurchlässen, dies kann lediglich 

bei nachgewiesenen Produkteigenschaften von Einzelraum-Lüftungsgeräten und Ab-

luft-Herdhauben entfallen. 

Die DIN 1946-6 fordert kein bestimmtes Messverfahren für die Luftvolumenstrommessung (Bei-

spiele liefert die DIN EN 14134). 

Kommentierung: 

Grundsätzlich ist im Abschnitt 8.8. die DIN EN 14134 mitgeltend (siehe auch 8.8.1. und 8.8.3.). 

Der entsprechende Verweis fehlt in Abschnitt 8.8.4., aber die DIN EN 14134 ist auch an dieser 

Stelle mitgeltend. 

Für die Inbetriebnahme von Lüftungsanlagen nach DIN 1946-6 sollten die nachgewiesenen Pro-
dukteigenschaften herangezogen werden. Die Inbetriebnahme wird gemäß EN14134 mit der 
Stichprobenprüfung SL7 empfohlen. Die DIN 1946-6 fordert kein bestimmtes Messverfahren für 
die Luftvolumenstrommessung (Beispiele liefert die DIN EN 14134). 
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4. Kommentar Gleichung (2) in 4.2.2. Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz und Glei-

chung (8) in 6.1.2. 

Für die Ermittlung des Luftvolumenstromes zum Feuchteschutz ist der Wärmeschutz des Gebäu-

des zu berücksichtigen. 

Die Luftvolumenströme für den Feuchteschutz sind nach Gleichung (2) zu ermitteln, siehe auch 

Tabelle 7. 

𝑞v,ges,NE,FL = 𝑓WS ⋅ (−0,002 ⋅ 𝐴NE
2 + 1,15 ⋅ 𝐴NE + 11) (2) 

Dabei ist 

qv,ges,NE,FL der Luftvolumenstrom für den Feuchteschutz in m
3
/h 

ANE die Fläche der Nutzungseinheit in m
2
 (die lichte Raumhöhe wird mit 2,5 m zugrunde gelegt) 

fWS der Faktor zur Berücksichtigung des Wärmeschutzes des Gebäudes. 

Anmerkung c in Tabelle 7 

c Beheizte Fläche ANE innerhalb der Gebäudehülle, die im Rahmen des Lüftungskonzeptes zu berück- 
 sichtigen ist: 

— bei Flächen der NE ANE < 20 m
2
 (je Wohnung bzw. Nutzungseinheit) wird ANE = 20 m

2
 gesetzt, 

— bei Flächen der NE ANE > 210 m
2
 (je Wohnung bzw. Nutzungseinheit) sind die planmäßigen Außenluftvo-

lumenströme anzupassen, indem der für 210 m
2
 bestimmte Volumenstrom um 4 m

3
/h je 10 m

2
 zusätzliche 

Wohnfläche erhöht wird.  Eine Verringerung der Luftvolumenströme mit größer werdender Fläche der Nut-
zungseinheit ist nicht zulässig. 

𝑞v,ges,NE,FL = 𝑓LSt ⋅ (−0,002 ⋅ 𝐴NE
2 + 1,15 ⋅ 𝐴NE + 11) (8) 

 

Kommentierung: 

Anmerkung c nach gilt auch für Gleichung (2). Danach ist der Luftvolumenstrom für Flächen über 

210 m2 nach Gleichung (2) wie folgt zu berechnen: 

Bei Flächen der NE ANE > 210 m2 (je Wohnung bzw. Nutzungseinheit) sind die planmäßigen Au-

ßenluftvolumenströme anzupassen, indem der für 210 m2 bestimmte Volumenstrom um 4 m3/h je 

10 m2 zusätzliche Wohnfläche (für Nennlüftung) erhöht wird. Eine Verringerung der Luftvolumen-

ströme mit größer werdender Fläche der Nutzungseinheit ist nicht zulässig. 

Die Faktoren fWs in Gleichung (2) und fLSt in Gleichung (8) sind entsprechend anzuwenden, also: 

𝑞v,über 210 𝑚2  =  𝑞v (210 𝑚2) + { 𝑓LSt 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑓WS }  ∙
4 𝑚3

ℎ⁄

10 𝑚2
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5. Kommentar zur Tabelle 26 Luftgeschwindigkeiten im Luftleitungsnetz 

5.1. Zu 8.7.6.3. Dimensionierung des Luftleitungsnetzes 

Zur Vermeidung eines unnötigen Energiebedarfes zur Förderung der Luftvolumenströme müssen 

die Luftleitungen nach Tabelle 26 ausreichend groß bemessen werden. 

Tabelle 1 – Luftgeschwindigkeit im Luftleitungsnetz 

Luftleitungsnetz Luftgeschwindigkeit m/s 

Sammelleitungen für Lüftungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern ≤ 5 

sonstige Leitungen ≤ 3 

 

Im Bereich der Luftauslässe sind aufgrund geringerer Schallemissionen Luftgeschwindigkeiten 

unterhalb von 3 m/s empfehlenswert. 

Kommentierung: 

In Tabelle 26 und Abschnitt 8.7.6.3. ist nicht erkennbar, auf welche Lüftungsstufe sich diese An-

forderungen beziehen.  

In Abschnitt 8.3.6.1. ist festgelegt, dass die Auslegung für die Nennlüftung erfolgen muss. Dies 

ist auch für Tabelle 26 anzusetzen. 
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